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l. Einleitung

Uber die Halfte der Haushalte in Deutschland wohnt zur Miete, davon gehort wiederum die
Halfte zum untersten Einkommensdrittel. Bereits heute sind ein Drittel der Mieterhaushalte
durch ihre Wohnkosten deutlich Uberlastet: 4,3 Mio. Haushalte missen zwischen 30 — 40
Prozent ihres Einkommens und 3,1 Mio. sogar mehr als 40 Prozent ihres Einkommens nur fur
Wohnkosten aufwenden.! Fast jede:r dritte Mieter:in hat Angst davor, sich zukiinftig seine
Miete nicht mehr leisten zu kdnnen und rund 7 Millionen Mieter:innen machen sich akut
Sorgen, ihre Wohnung zu verlieren.? Ursachlich sind der Mangel an bezahlbarem
Wohnraum und stark steigende Mieten. Bundesweit fehlen rund 1,4 Millionen bezahlbare
Wohnungen?® und Sozialwohnungen, der Bestand an Sozialwohnungen hat sich seit 2006 auf
nur rund 1 Million Wohnungen halbiert. Zugleich sind die Nettokaltmieten in Deutschland seit
2010 insgesamt um 70 Prozent gestiegen.* Mietrechtliche VerstoRRe sind trauriger Alltag,
wie der Mietenmonitor des Deutschen Mieterbundes (DMB) fiir die Stadte Berlin und Ulm zeigt:
Fast die Halfte der auf den gréf3ten Angebotsplattformen inserierten Wohnungen in Berlin
verstoit mutmallich gegen die Mietpreisbremse, in Ulm sogar mehr als zwei Drittel. Ein Drittel
der inserierten Wohnungen in Berlin Uberschreitet sogar mutmalfilich die Grenze der
Mietpreistiberhthung bzw. des Mietwuchers; in Ulm sogar fast die Halfte.®

Vor diesem Hintergrund bewertet der Deutsche Mieterbund die geplanten Anderungen als
sozial ungerecht. Die Malinahmen adressieren nicht die Ursachen tberhdhter Mieten und
schaffen keine bezahlbaren Wohnungen, sondern sie walzen die strukturellen Probleme
des Wohnungsmarktes auf diejenigen in der Gesellschaft ab, die auf Hilfe und
Unterstiitzung angewiesen sind. Bereits 2024 konnten 12,6 Prozent der
Bedarfsgemeinschaften ihre Miete nicht durch die anerkannten Kosten der Unterkunft decken.
Diese ,Wohnkostenlicke® betrug im Schnitt bei den betroffenen Bedarfsgemeinschaften 116
Euro monatlich.® Diese Summe muss aus dem Regelbedarf aufgebracht werden, der eigentlich
Bedarfe des taglichen Lebens wie Erndhrung, Kleidung, Hausrat und Strom abdecken soll.
Durch die vorgesehenen Anderungen wird diese Wohnkostenliicke weiter anwachsen und
es drohen Mietriickstande. Da eine ordentliche Kiindigung bereits zulassig ware, wenn
Mietende mit mehr als einer Monatsmiete mindestens einen Monat in Verzug sind’, besteht
hier die akute Gefahr des Wohnungsverlusts.

Daruiber hinaus stehen den im Entwurf prognostizierten Einsparungen bei den Kosten der
Unterkunft von 58 Millionen Euro in 2027 ein zusatzlicher Verwaltungsaufwand von 33

1 Oko-Institut (2023): Wohnkostenbelastung von Mietenden, Link.

2 Deutscher Mieterbund (2025), Mietenreport 2025. Link.

3 Pestel Institut GmbH (2026), Sozialer Wohn-Monitor 2026, Link.

4 DIW (2025), Immobilienmarkt bleibt angespannt — Mieten und Wohnungspreise steigen, Link.

5 Deutscher Mieterbund (2025), Untersuchung im Auftrag des DMB zu Angebotsmieten in Berlin und Ulm, Link.

6 Bundestagsdrucksache 21/1005, Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, Link.
"BGH, Urt. v. 10.10.2012 — VIIl ZR 107/12.


https://mieterbund.de/app/uploads/2023/11/DMB_WohnkostenbelastungMietende_final.pdf
http://www.mietenreport.de/
https://mieterbund.de/app/uploads/2026/01/Sozialer-Wohnmonitor-2026.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.992392.de/25-51-1.pdf
https://mieterbund.de/app/uploads/2025/12/FactSheet_DMB_Mietenmonitor_2025.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/010/2101005.pdf
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Millionen Euro gegeniber. Die tatsachlichen Einsparungen durch die Malinahmen liegen also
lediglich bei 25 Millionen Euro, also weniger als 0,2 Prozent der Aufwendungen fir KdU in
2024.8 Die Konsequenzen jedoch sind weitereichend, bis zum Verlust der Wohnung.

Der Deutsche Mieterbund fordert, die Verantwortung fir die Misere auf dem Wohnungsmarkt
nicht den Leistungsberechtigten aufzublrden, sondern die strukturellen Probleme des
Wohnungsmarktes zielgerichtet zu adressieren:  durch eine starkere Forderung des
bezahlbaren und sozialen Wohnungsbaus, die Einfihrung eines Bul3geldes bei VerstoRRen
gegen die Mietpreisbremse und die Streichung ihrer bestehender Ausnahmeregelungen sowie
durch die Wiederherstellung der Anwendbarkeit des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz.

Il. Bewertung der geplanten Anderungen
[1.1 822 Absatz 1 Satz 6: absolute Obergrenze fir die Anerkennung der Miete

Aktuell werden nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB |l Bedarfe fiur die Unterkunft® (und Heizung) in
Hohe der tatséchlichen Aufwendungen anerkannt und vom Leistungstrager tbernommen,
soweit sie angemessen sind. Zum 01.01.2023 wurde zudem die Karenzzeit eingefthrt, sie soll
es Leistungsberechtigten ermdéglichen sich darauf zu konzentrieren, den Weg zurick in die
Arbeit zu finden statt direkt zu Beginn des Leistungsbezuges eine neue Wohnung suchen zu
mussen und eigenes Vermdgen aufzubrauchen. Innerhalb der einjahrigen Karenzzeit
werden die Wohnkosten in voller Hohe Gibernommen, auch wenn sie nicht angemessen sind,
also uber der ortlichen Mietobergrenzel® liegen. Nach Ablauf der Karenzzeit darf der
Leistungstrager die Ubernahme des iiberhdhten Teils der Miete auch nicht sofort verweigern.
Er muss zunachst ein sog. Kostensenkungsverfahren einleiten, d.h. Leistungsberechtigte
werden informiert, dass die Miete fiir eine vollstandige Ubernahme zu hoch liegt und sie die
Wohnkosten senken missen. Daflir muss eine angemessene Zeit eingerdumt werden, dies
sind aktuell langstens sechs Monate.

In der Praxis wird Leistungsberechtigten dieser Zeitraum regelmafig eingerdumt. Erst danach
darf der Leistungstrager ggf. die Ubernahme der Miete auf den angemessenen Kostenanteil
beschranken. Insgesamt besteht also aktuell ein Zeitraum von eineinhalb Jahren bevor die
Miete, die Uber der Angemessenheitsgrenze liegt, nur noch teilweise Gbernommen wird. Im
Ubrigen beruhen viele dieser kommunalen Angemessenheitsgrenzen auf veralteten Daten
und methodisch nicht nachvollziehbaren Konzepten, wie die Rechtsprechung wiederholt
festgestellt hat.!

8 Eigene Berechnungen basierend auf: Bundesagentur fir Arbeit (2025) Strukturen der Grundsicherung SGB Il - Deutschland,
West/Ost, Lander und Kreise (Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen ab 2005), Link.

°® Der Bedarf fur die Unterkunft entspricht den Zahlungen fur die Raummiete und den kalten Betriebskosten, d.h. der
Bruttokaltmiete. Mit dem Begriff ,Miete” ist im Folgenden deshalb die Bruttokaltmiete gemeint.

10 Die ortliche Mietobergrenze wird durch die Gemeinde/Kommune pro Person festgelegt und ist ein Festbetrag, z.B. 600 Euro
pro Person, es ist keine Mietpreisobergrenze je Quadratmeter.

11 BSG, Urt. v. Urteil vom 12.12.2017 — B 4 AS 33/16 R; BSG, Urteil vom 30.1.2019 — B 14 AS 24/18 R.


file://///DMB-DC/share/Wohnungs%20&%20Mietenpolitik/Themen/SGB%20II%20Reform%2025/Strukturen%20der%20Grundsicherung%20SGB%20II%20-%20Deutschland,%20West/Ost,%20Länder%20und%20Kreise%20(Zeitreihe%20Monats-%20und%20Jahreszahlen%20ab%202005)
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Der Entwurf sieht in § 22 Abs. 1 Satz 6 SGB II-E nun vor, dass bereits in der Karenzzeit —
und zwar ab dem ersten Tag des Leistungsbezugs - eine absolute Obergrenze fiur die
Anerkennung der Miete eingefthrt wird. Liegt die Miete bei Beginn des Leistungsbezugs
mehr als eineinhalbmal so hoch wie die (abstrakt) als angemessen geltende Miete, soll sie
nicht mehr als Unterkunftsbedarf anerkannt und Ubernommen werden. Dies soll ohne
vorheriges Kostensenkungsverfahren erfolgen (Begrindung zum Entwurf, Seite 67), die
bestehenden Schonfristen und Kostensenkungsverfahren wirden somit ausgehebelt.

Den Leistungsberechtigten, deren Miete bei Beginn des Leistungsbezugs Uuber der
Obergrenze liegt, wird dadurch jede Méglichkeit genommen sich auf eine drohende nur
teilweise Ubernahme der Miete einzustellen. Fir die Suche nach einer glnstigeren
Wohnung bleibt keine Zeit, wodurch Mietriickstdnde, Wohnungskindigung und letztlich
der Wohnungsverlust drohen. Betroffen wéaren vor allem die Personen, die vor dem
Leistungsbezug eine hdhere Miete eingegangen sind bzw. im angespannten Wohnungsmarkt
eingehen mussten, aber die Miete selbst finanzieren konnten. Dies betrifft eine nicht
unerhebliche Anzahl von Personen: Nach Auswertungen des Instituts fir Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung lag bei 35,3 Prozent der Bedarfsgemeinschaften die 2022 neu in den
Leistungsbezug kamen, die Miete oberhalb der Richtwerte. Bei 6,9 Prozent Uberstiegen die
Wohnkosten den Richtwert um mehr als das Eineinhalbfache.? Das entsprach ca. 17.000
Personen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, hier lagen sogar 10 Prozent iber dem
1,5-fachen der Richtwerte, denn aufgrund schlechterer Chancen auf dem Wohnungsmarkt

verbleiben sie oft nach der Trennung in der gemeinsamen Wohnung.

Der Deutsche Mieterbund kritisiert die vorgesehenen Anderungen, da sie die Lage der
Haushalte erheblich verschlechtern und Mietriickstande sowie Wohnungslosigkeit zu Folge
haben. § 22 Absatz 1 Satz 6 ist daher zu streichen und die bisherige Regelung zur Karenzzeit
ist beizubehalten. Auch der Bundesrat &ulRerte bereits verfassungsrechtliche Bedenken gegen
die vorgesehene grundsatzliche Deckelung der Kosten der Unterkunft®. Auch wenn
nachvollziehbar ist, dass der Staat keine Uberhdohten Mieten als Kosten der Unterkunft
Ubernehmen sollte, so ist das gewahlte Vorgehen nicht zielfihrend und verschéarft soziale
Ungleichheiten. Uberhdhte Mieten sind ein grundsétzliches Problem, dessen Ursachen
angegangen werden missen und zwar durch besseren Mieterschutz und nicht durch
Sanktionierung der Betroffenen. Diese Probleme auf Leistungsberechtige abzuwalzen trifft
im Ergebnis die Hilfsbedurftigen. Geraten diese Haushalte in Mietrickstande, droht der Verlust

12 |AB-Forum vom 02.02.2026: Bei rund einem Drittel der Neuzugénge in die Grundsicherung liegen die Wohnkosten zu Beginn
des Leistungsbezugs uber dem ortsiblichen Richtwert, Link.
13 Bundesrat 19.01.2026 Drucksache 764/1/25, Link.


https://iab-forum.de/bei-rund-einem-drittel-der-neuzugaenge-in-die-grundsicherung-liegen-die-wohnkosten-zu-beginn-des-leistungsbezugs-ueber-dem-ortsueblichen-richtwert/
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2025/0701-0800/764-1-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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der Wohnung — und gerade fir sie ist angesichts des aktuellen Mangels an bezahlbaren
Wohnungen nahezu unmdoglich eine neue und vor allem giinstigere Wohnung zu finden.

Der Deutsche Mieterbund fordert:
e 822 Absatzl Satz 6 zu streichen, die bisherige Regelung zur Karenzzeit beizubehalten

und die strukturellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu adressieren.

1.2 822 Absatz 1 Satz 8 Nr. 1 - Quadratmeterhéchstmiete

Zukunftig soll der kommunale Leistungstrager eine Quadratmeterhdchstmiete festlegen
konnen, bei deren Uberschreitung die Miete von Leistungsberechtigten bereits in der
Karenzzeit als unangemessen gelten soll (Satz 8 Nr. 1). Dadurch soll das Ausnutzen von
Angemessenheitsgrenzen durch die Vermietung von kleinstem Wohnraum zu Uberhdhten

Quadratmeterpreisen unterbunden werden (Begriindung zum Entwurf, Seite 67).

Die vorgesehene Regelung entspricht nicht der aktuellen Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts, wonach die angemessene Miete das Produkt aus der als angemessen
zugrunde zu legenden Wohnungsgr6f3e und dem als angemessen zugrunde zu legendem
Mietpreis/m2 darstellt (z. B. 50 m2 x 7 Euro? = 350 Euro). Durch diese Regelung besteht bisher
ein Spektrum innerhalb dessen die Miete tibernommen werden kann. Dieses entféllt, wenn der
kommunale Leistungstrager eine verbindliche Obergrenze fiir den angemessenen Mietpreis
pro Quadratmeter setzen kann, wie es mit § 22 Abs. 1 Satz 8 SGB II-E vorgesehen ist. Dies
hatte zur Konsequenz, dass fiur Leistungsberechtigte, die bisher zwar einen relativ hoheren
Quadratmeterpreis zahlen, aber in einer sehr kleinen Wohnung leben, zukinftig nicht mehr die
vollen Kosten Ubernommen werden, da eine Wohnkostenllicke entsteht, die aus dem
Regelbedarf gezahlt werden muss. Anders als im Falle der Uberschreitung der absoluten
Obergrenze nach § 22 Abs. 1 Satz 6 SGB II-E soll der Leistungstrager aber laut Begriindung
zum Entwurf (Seite 67 f.) im Falle der Uberschreitung der Quadratmeterhdchstgrenze ein
Kostensenkungsverfahren durchfiihren missen, so dass dem Leistungsberechtigten eine

sechsmonatige Reaktionszeit bliebe.'

Besonders problematisch bewertet der Deutsche Mieterbund, dass weder im Gesetzes-
wortlaut noch in der Begriindung definiert ist, was unter ,kleinstem Wohnraum“ zu

verstehen ist. So besteht die Gefahr, dass der Begriff auch auf grof3ere Wohnungen

14 Hier besteht ein Widerspruch im Gesetzentwurf, denn nach dem Gesetzeswortlaut ist ein Kostensenkungsverfahren in der
Karenzzeit aber ausgeschlossen. Denn das Verfahren ist nach dem Wortlaut des § 22 Abs. 1 Satz 9 SGB II-E in Bezug auf
Unterkunftskosten ausdriicklich nur ,nach Ablauf der Karenzzeit” vorgesehen.
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ausgedehnt wird mit der Konsequenz, dass zukiinftig eine Kostentuibernahme fir deutlich mehr

Leistungsbeziehende erschwert wird.

Der Deutsche Mieterbund stellt ausdricklich in Frage, dass Kuirzungen bei
Leistungsberechtigten ein geeignetes Mittel sind, um die Vermietung von kleinstem
Wohnraum zu Uberhéhten Quadratmeterpreisen zu verhindern. Vielmehr verscharft der
Entwurf damit die Situation von Personen, die ohnehin auf dem reguldren angespannten
Wohnungsmarkt diskriminiert werden und auf solche Angebote angewiesen sind, da sie keine
bezahlbare Wohnung finden. Die strukturellen Probleme des Wohnungsmarktes, in welchem
es noch immer ein Kavaliersdelikt ist, Uberhdhte Mieten flr Schrottimmobilien zu
verlangen, werden auf die Leistungsberichtigen abgewalzt anstatt die Verursacher, also die

Vermietenden, zu adressieren.

Fur die Betroffenen hingegen fihrt dies zu einer Wohnkostenliicke, denn die Wohnkosten
oberhalb der Mietobergrenze missen dann aus dem Regelsatz gezahlt werden. Kénnen Sie
dies nicht, geraten sie schnell in Mietriickstande, was letztlich zu einer Kindigung und dem
Verlust ihrer Wohnung fihrt. Das Geschaftsmodell, marode Immobilien und Kleinstwohnungen
Zu Uberteuerten Mietpreisen anzubieten, wird auf diese Weise nicht unterbunden. Auf einem
angespannten Wohnungsmarkt finden sich fir solche Objekte trotz Uberhdhter Mieten ohne

Weiteres neue Mieter. Denn eine alternative Wohnung ist im Regelfall nicht zu finden.

Ziel der Karenzzeit ist es, soziale Harten zu vermeiden und Menschen Zeit zu geben, sich
nach dem Jobverlust neu orientieren zu kénnen. Leistungsberechtigte in dieser ohnehin
belastenden Situation zusatzlich mit dem strukturellen Problem uberhoéhter Mieten zu

konfrontieren, ist weder zielfihrend noch sozial gerecht.

Der Deutsche Mieterbund fordert:
e 822 Absatz 1 Satz 8 Nr. 1 zu streichen, die bisherige Regelung zur beizubehalten und
die strukturellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt direkt durch mietrechtliche

MalRRnahmen zu adressieren.

1.3 822 Absatz 1 Satz 8 Nr. 2 — Mietpreisbremse

Der Gesetzesentwurf sieht weiterhin vor, dass zukiinftig Nettokaltmieten, die gegen die
Mietpreisbremse verstof3en, bereits innerhalb der Karenzzeit als unangemessene
Wohnkosten gelten (8 22 Abs. 1 Satz 8 Nr. 2). Die Leistungsberechtigten sollen dann den
Verstold gegen die Mietpreisbremse riigen und darauf hinwirken, dass Vermietende die Miete

senken. Die Miete wird dann solange in der tatséchlichen Hohe als Bedarf anerkannt wie die
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zulassige Hohe zwischen Leistungsberechtigten und Vermieter:in streitig bleibt. Ein etwaiger
Ruckforderungsanspruch in Bezug auf die Uberzahlte Miete soll nach § 33 SGB Il auf den
Leistungstrager tbergehen und dann durch diesen weiterverfolgt werden (Begriindung zum
Entwurf, Seite 68).

Aus Sicht des Deutschen Mieterbundes ist auch diese Regelung auf3erst problematisch , da
sie Probleme des Wohnungsmarktes, namlich VersttRe gegen die Mietpreisbremse, auf die
Leistungsberechtigten abwalzt, die dann den nicht ibernommenen Anteil der Miete aus dem
Regelsatz zahlen missen. Nach geltender Rechtslage konnen Vermietende die
Mietpreisbremse systematisch missachten, ohne ernsthafte Konsequenzen befiirchten zu
missen. VerstolRe gegen die Mietpreisbremse stellen keine Ordnungswidrigkeit dar und
konnen aktuell nicht mit einem BuRRgeld sanktioniert werden. Erst wenn Mieter:innen aktiv
werden, die Uberhthte Miete riigen und ihre Rechte einfordern, sind Vermietende verpflichtet
die Miete auf das zulassige Mafl? abzusenken und zu viel gezahlte Betrage zuriickzuerstatten.
Hier liegt jedoch die Ursache des Problems: Vermieter:iinnen, die gegen die
Mietpreishremse verstofRen, missen durch die Einfiihrung eines empfindlichen Bul3geldes

zur Verantwortung gezogen werden.

Untersuchungen zeigen zudem, dass rund drei Viertel der betroffenen Mieter:innen aus Angst
vor negativen Konsequenzen davon absehen die Mietpreisbremse durchzusetzen.® Die
Erfahrung aus der Rechtsberatung der Mietervereine des DMB bestétigen, dass es nicht selten
vorkommt, dass auf die erfolgreiche Durchsetzung der Mietpreisbremse eine Kiindigung folgt
(wobei der geltend gemachte Eigenbedarf sich in einer Vielzahl von Fallen als vorgeschoben
erweist). Besonders in angespannten Wohnungsmarkten haben Mieter:innen kaum die
Mdoglichkeit auf eine andere Wohnung auszuweichen — sie sind froh, berhaupt eine Unterkunft
gefunden zu haben. Es ist daher sozial nicht vertretbar, ihnen in der bereits schwierigen Lage
der Arbeitslosigkeit auch noch zuzumuten, aktiv gegen tberhdhte Mieten vorzugehen und
dabei das Risiko in Kauf zu nehmen, ihre Wohnung zu verlieren. Verstof3e gegen die
Mietpreisbremse missen fir Vermietende empfindliche Konsequenzen haben und

dirfen nicht zu Leistungskirzungen bei Hilfsbedurftigen fihren.

Der Gesetzesentwurf lasst im Ubrigen auch offen, was passiert, wenn eine ,gerichtliche
Klarung“ ausbleibt, weil Mietende aus Angst vor einer Kiindigung keine Klage gegen ihren

Vermieter einreichen.

15 Sommer, F. et al (2024) Survey on the effectiveness of the rent brake in Munich, Link.


https://www.researchgate.net/publication/386344113_Survey_on_the_effectiveness_of_the_rent_brake_in_Munich
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Der Referentenentwurf bedeutet darliiber hinaus fir die Jobcenter einen nicht zu leistenden
Mehraufwand. Denn sie muissen zukinftig im Bewilligungsverfahren prifen, ob die Miete
gegen die Mietpreisbremse verstdf3t und die Wohnkosten damit als unangemessen gelten.
Wie das Jobcenter Aachen in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf zutreffend
anmerkt, wird das Jobcenter damit faktisch zu einer ,,Mietrechtspriifstelle”, ohne iiber
die dafir erforderlichen Ressourcen, Fachkenntnisse und rechtlichen Instrumente zu
verfligen.'® Das Jobcenter muss priifen, ob die vereinbarte Miethéhe gegen § 556d BGB
verstoi3t und ob sich Vermietende auf einen der gesetzlichen Ausnahmetatbestande nach 88§
556e, 556f BGB berufen kdnnen. Den Leistungstragern fehlen vielfach die dafur erforderlichen
Informationen. Hierfir mussen sie mietspiegelrelevante Merkmale der Wohnung kennen bzw.
erst ermitteln, wie etwa das Baualter und die Ausstattung. Sie sind hier auf die Mitwirkung der
Mietenden angewiesen, denen aber im Regelfall selbst die notwendigen Informationen fehlen.
Eine endgiiltige Klarung bestimmter Fragen, wie etwa wann eine Wohnung als umfassend

sanierti. S. v. 8 556f Satz 2 BGB gilt, lassen sich erst im Prozess klaren.

Im Entwurf auf S. 52 wird ein Erfullungsaufwand von 5,7 Minuten je Fall in der Verwaltung
angesetzt, der Deutsche Mieterbund bewertet dies als unrealistisch. Die Jurist:innen der
300 ortlichen Mietervereine des DMB flihren jahrlich rund eine Millionen Rechtsberatungen
durch, von denen sich rund 10 Prozent mit Mieterhhungen (nach Vergleichsmiete)
beschaftigen.!” Der angegebene Verwaltungsaufwand von 6,3 Millionen Euro jahrlich fur
die Uberprifung der Mietpreisbremse diirfte demnach deutlich unterschatzt werden und in

der tatséchlichen Praxis wesentlich héher liegen.

Die im Entwurf vorgesehene Regelung des § 22 Abs. 1 Satz 8 Nr. 2 SGB II-E lasst zudem
zahlreiche wesentliche Fragen offen und schafft so Rechtsunsicherheit.

1. Es bleibt unklar, ob Leistungsberechtigte gegebenenfalls die Ubernahme der

Kosten fir rechtliche Beratungen und Beistand beanspruchen kénnen.

Da es sich bei der Mietpreisbremse um ein zivilrechtliches Instrument handelt, muss die Ruge
selbst durch die Mieter:innen erfolgen, da diese Vertragspartner im Mietverhaltnis sind.
Aufgrund der vielen komplizierten Ausnahmetatbestdnde und Rickausnahmen zur
Mietpreisbremse sind Mietende regelmafig auf die Unterstiitzung durch Rechtsanwalte oder
Mietervereine angewiesen. Wenn der Gesetzgeber von Mieteriinnen erwartet, gegen

Uiberh6hte Mieten vorzugehen, um die Ubernahme ihrer Wohnkosten zu gewabhrleisten, so

16 Stellungnahme des Jobcenters Aachen zum Referentenentwurf, Link.
17 vgl. DMB Pressemeldung zur Beratungsstatistik vom 04.01.2024, Link.


https://www.bundestag.de/resource/blob/1145952/21-11-73-Jobcenter-StaedteRegion-Aachen.pdf
https://mieterbund.de/aktuelles/meldungen/deutscher-mieterbund-legt-beratungs-und-prozessstatistik-2023-vor/
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muss er ihnen hierfir auch die notwendige Unterstitzung bereitstellen — etwa in Form

rechtlicher Beratung oder der Ubernahme der Mitgliedsbeitrage ortlicher Mietervereine.

Wenn Leistungstrager eine Mietzinsvereinbarung fur unwirksam halten, kénnen Sie bereits
heute ein Kostensenkungsverfahren einleiten. Dabei missen sie die Hilfebedurftigen
unterstitzen, ihre Rechte gegentiber dem Vermieter durchzusetzen?'®. Bis zum Oktober
2025 wurde dies landesweit in den Jobcentern unterschiedlich gehandhabt. Teilweise haben
die Jobcenter Vereinsbeitrage von Mietervereinen, wenn konkreter mietrechtlicher
Beratungsbedarf bestand, als Annexkosten der Kosten der Unterkunft anerkannt. Das
Bundesministerium fir Arbeit und Soziales hat jedoch in einem Schreiben vom 28.10.2025
das dem DMB vorliegt, deutlich gemacht, dass eine Ubernahme der Kosten der
Mitgliedschaft mit mietrechtlichen Beratungsleistungen als Kosten der Unterkunft nicht
in Frage kommt. Leistungstrager treffe zwar eine Beratungspflicht, wenn diese sich aber flr

eine Beratung durch Dritte entscheide, mussen sie diese Kosten selbst tragen.

2. Es bleibt auch unklar, wer gegebenenfalls Klage gegen Vermietende erheben und
das Verfahren fihren muss und wer Kosten und Risiko einer gerichtlichen

Auseinandersetzung zu tragen hat.

Die Gerichts- und Anwaltskosten kdénnen in einem Mietpreisbremse-Verfahren je nach
Streitwert schnell zwischen 1.000 bis 3.000 € betragen. Viele einkommensschwache
Mieter:innen kénnen sich ein solches Verfahren nicht leisten. Da der Rickforderungsanspruch
fir Mietliberzahlungen nach § 33 Abs. 2 SGB |l auf den Leistungstrager tbergeht und von
diesem eingeklagt werden muss?®®, sind auch die Kosten des Zivilverfahrens vom Jobcenter
als Annex zu § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB Il zu tragen.?° Diese Kostenlibernahme muss im Gesetz

ausdrucklich klargestellt werden.

Der Deutsche Mieterbund kritisiert ausdricklich, dass der Gesetzesentwurf die falschen
Akteure sanktioniert: Wahrend VersttRRe gegen die Mietpreisbremse fir Vermietende
kaum Konsequenzen haben, fiihren die geplanten Anderungen zu Kirzungen bei
Leistungsberechtigten, die diese Differenz aus dem Regelsatz zahlen missen, da es sonst
zu Mietschulden kommt. Gerade einkommensschwache Mieter:innen haben jedoch auf dem
Wohnungsmarkt kaum Ausweichmdglichkeiten. Anstatt hilfsbedurftige Personen zu bestrafen,

fordert der Mieterbund eine wirksame Durchsetzung der Mietpreisbremse mittels einer

18 vgl. BSG, Urteil vom 22.09.2009, Az. B 4 AS 8/09 R

19 BGH, Urt. v. 5.6.2024 — VIIl ZR 150/23.

2 Theesfeld-Betten, Umgang des SGB II-Leistungstragers mit Miet-, Heiz- und Nebenkostenforderungen, WuM 2024, 1 ff. (4) mit
Rechtsprechungsnachweisen in Fn. 27.
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BuRgeldbewehrung. Die Kontrolle der Einhaltung mietpreisbegrenzender Vorschriften muss

Aufgabe des Staates sein.

Der Deutsche Mieterbund fordert:
e 822 Absatzl Satz 8 Nr. 2 zu streichen, die bisherige Regelung zur Karenzzeit ist
beizubehalten und die strukturellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind direkt zu
adressieren.

e Soweit die Regelungen beibehalten werden muss Rechtssicherheit geschaffen
werden. Dies betrifft insbesondere die Gewahrleistung rechtlicher Beratung und deren

Kosteniibernahme sowie die Regelung der Ubernahme eventueller Prozesskosten.

II.4 Leistungskirzung bei Terminversaumnissen § 7b Abs. 4

Erwerbsféhige Leistungsberechtigte sollen zukinftig als nicht erreichbar gelten, wenn sie trotz
schriftlicher Belehrung drei aufeinanderfolgenden Meldeaufforderungen ohne Darlegung
und Nachweis eines wichtigen Grundes nicht nachkommen. Im ersten Folgemonat wird
dann kein Regelbedarf mehr gezahlt; die Kosten der Unterkunft werden direkt an die
Vermietenden gezahlt. Melden sich die Leistungsberechtigten innerhalb eines Monats beim
Jobcenter, wird der Regelbedarf in geminderter Ho6he gezahlt. Melden sich die
Leistungsberechtigten nicht innerhalb eines Monats persénlich im Jobcenter, gelten sie
weiterhin als nicht erreichbar und der Leistungsanspruch entféllt vollstandig bis zur

nachsten personlichen Meldung im Jobcenter.

Das bedeutet, dass ebenso die Zahlung der Kosten der Unterkunft eingestellt wird. Eine
vollstdndige Einstellung aller Leistungen dirfte mit Anspruch auf Gewahrleistung eines
menschenwirdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG nicht
vereinbar und damit verfassungswidrig sein. Wie das Bundesverfassungsgericht klargestellt
hat, ist ein voribergehender Entzug existenzsichernder Leistungen bei einer mangelnden
Mitwirkungspflicht grundséatzlich auf Leistungskirzungen um 30 Prozent des Regelbedarfs

begrenzt.?

Durch diese Regelung drohen akut Mietschulden, diese fiihren bereits in der Hohe von mehr
als einer Monatsmiete und einem Verzug von mindestens einem Monat zu einer ordentlichen
Kidndigung und damit zur Wohnungslosigkeit. Die Grunde fir ein Nichthachkommen der

Meldeaufforderungen konnen unterschiedliche soziale, psychische und gesundheitliche

2L BVerfG, Urt. v. 5.11.2019 — 1 BvL 7/16.
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Ursachen haben. Die im Entwurf erwdhnte Hartefallregelung schafft keine
Rechtssicherheit und Ubertragt weitreichende Entscheidungen den Jobcentern, die diese
jeweils im Einzelfall treffen missen. Es besteht ein sehr hohes Risiko, dass hilfebedirftige
Personen in Zahlungsverzug geraten und aufgrund dessen gekindigt und wohnungslos
werden. Mit der vorgesehenen Anderung ist nicht mehr gewéhrleistet, dass existentielle
Notlagen beseitigt und Wohnungslosigkeit verhindert werden. Zudem verschlechtert
diese Regelung die ohnehin schwierigere Stellung von Leistungsberechtigten auf dem
Wohnungsmarkt, denn bisher konnten Vermietende davon ausgehen, dass die
Mietzahlungen durch das Jobcenter (zuverlassig) tUbernommen werden. Eine stabile
Wohnsituation ist jedoch eine unverzichtbare Grundvoraussetzung dafur, dass Betroffene

erfolgreich in den Arbeitsmarkt zurtickfinden kdnnen.

Der Deutsche Mieterbund fordert:
e Die vorgesehenen Leistungskirzungen sind nicht sozial und damit nicht tragbar und

mussen gestrichen werden

[l Fazit und abschlieRende Bemerkungen

Die geplante Gesetzesreform verscharft soziale Ungleichheiten, strukturelle Probleme des
Wohnungsmarktes werden auf die Leistungsberechtigten abwalzt anstatt die
Verursacher tiberhohter Mieten direkt zu adressieren. Die vorgesehenen Anderungen stehen
auBBerdem in keinem Verhaltnis von Kosten und Nutzen, da den geplanten Einsparungen
hohe Verwaltungsausgaben gegenlberstehen, die nach Auffassung des DMB zudem
unterschatzt werden. Dariiber hinaus haben die Anderungen keine sachliche Rechtfertigung,
denn sie zielen nicht auf die Begrenzung tUbermaRiger Wohnbedarfe sondern auf zu hohe

Wohnkosten.

Der Sozialstaat hat die Aufgabe, sich um die soziale Sicherheit seiner Burger:iinnen zu
kimmern. Auch wenn es nachvollziehbar ist, dass auch die 6ffentliche Hand keine Uberhéhten
Mieten als Kosten der Unterkunft zahlen sollte, so ist das gewahlte Vorgehen nicht zielfihrend
und sozial unausgewogen. Das Grundrecht auf Gewahrleistung eines menschenwuirdigen
Existenzminimums umfasst nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch
einen Anspruch auf Unterkunft. Die vorliegenden Anderungen gefahrden aber das

Existenzminimum. Die strukturellen Probleme am Wohnungsmarkt muissen durch
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mietrechtliche und wohnungspolitische MaRnahmen adressiert werden anstatt den Druck auf

Leistungsberechtigte zu erhdhen.

Der Deutsche Mieterbund fordert:

e Die Riucknahme der geplanten Anderungen zur Leistungskirzung bei
Terminversdumnissen § 7b Abs. 4

e Die Riicknahme der geplanten Anderungen im 8§22 zur Anerkennung der Kosten der
Unterkunft innerhalb der Karenzzeit.

e Die Umsetzung mietrechtlicher MalBnahmen - die BuBgeldbewahrung der
Mietpreisbremse, die Streichung der bislang vorgesehenen Ausnahmetatbestande fir
modernisierte Wohnungen (8 556f Satz 2, § 556e Abs. 2 BGB) sowie fir Félle einer
Uber der zulassigen Miethohe liegenden Vormiete (8 556e Abs. 1 BGB) und die
Reform des sogenannten Mietwucherparagraphen (8§ 5 WiStG), um das Verlangen

wucherischer Mieten effektiv ahnden zu kénnen.



